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Betreff Baubeschluss zur Abwicklung von eigenfinanzierten Deckenbaumaßnahmen 2026 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Maßnahmen für die Erneuerung der Kreisstraßen/Rad-

wege: 

Fahrbahn K 72 AN 1 Billerbeck (2,1 km / ca. 0,7 Mio. €) 

Fahrbahn K 15 AN 8 Ascheberg (0,5 km / ca. 0,3 Mio. €) 

Radweg K 14 / K 25 Lüdinghausen (3,2 km / ca. 0,8 Mio. €) 

zu veranlassen.  
 
 
Änderung Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung empfiehlt dem Kreisausschuss folgenden 
Beschluss: 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Maßnahmen für die Erneuerung der Kreisstraßen/Rad-

wege: 

Fahrbahn K 15 AN 8 Ascheberg (0,5 km / ca. 0,3 Mio. €) 

Radweg K 14 / K 25 Lüdinghausen (3,2 km / ca. 0,8 Mio. €) 

zu veranlassen.  
 
Die Deckenerneuerung der K 72 AN 1 in Billerbeck (2,1 km) soll zunächst zurückgestellt werden. Die Ver-
waltung wird beauftragt vorab zu prüfen, ob ein geförderter Ausbau und Verbreiterung der Kreisstraße 
möglich ist. 
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I.-IV. 
 
Deckenerneuerung K 72 AN 1 in Billerbeck 
 
Aufgrund der bestehenden Fahrbahnschäden ist eine vollflächige Erneuerung der Kreisstraße K 72 in 
naher Zukunft erforderlich. Für eine Deckenerneuerung im Hocheinbau sprechen folgende Gründe: 

- teerhaltige Bestandteile im Fahrbahnaufbau, deren Entsorgung im Falle eines Vollausbaus mit 
hohen Kosten verbunden wären, 

- kein Grunderwerb notwendig,  

- eine vergleichsweise geringe Verkehrsbelastung (ca. 600 Kfz/24 Std.). 
 
Nachteilig ist, dass bei einer Deckenerneuerung die bestehende, geringe Fahrbahnbreite von 4,00 bis 
4,50 m erhalten bliebe. Diese Breite entspricht nicht dem Standard einer übergeordneten Straße. 
 
Im Rahmen der Beratung wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob ein geförderter Ausbau mit 
Fahrbahnverbreiterung einschließlich des hierfür erforderlichen Grunderwerbs möglich ist. In der Sit-
zung wurde signalisiert, dass die Anlieger grundsätzlich bereit wären, die benötigten Flächen zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Das Ergebnis dieser Prüfung, einschließlich einer Gegenüberstellung der Kosten, soll zu gegebener Zeit 
vorgestellt werden. 
 
Im Übrigen wird auf die Sitzungsvorlage SV-10-1532 verwiesen. 
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